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Protokoll der Bürgerversammlung 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
am 21.11.2013, um 19 Uhr in der Aula der Antoniusschule (VHS) 

 

Anwesend: 

Herr Kasper (Kortemeier & Brokmann), 
Herr Wittstock (Kortemeier & Brokmann), 
Herr Herbst (FB 6), 
Herr Wilbrand (FD 69), 
Herr Heuckmann (FD 67), 
Herr Bzdok (FD 69) 

und ca. 50 Bürgerinnen und Bürger 

 

 

Herr Herbst begrüßte die Anwesenden und erläuterte den Ablauf der Veranstaltung. ER 
wies darauf hin, dass der zuständige Fachausschuss am 6. November 2013 die Aufstel-

auf Grundlage des zuvor erarbeiteten Masterplans Erneuerbare Energien neue Konzent-
rationszonen für Windenergieanlage ohne Höhenbegrenzung dargestellt werden sollen. 
Die Veranstaltung soll dazu dienen die Öffentlichkeit möglichst früh über das Verfahren 
zu informieren und daran zu beteiligen. 

Herr Heuckmann erläuterte sodann die Zielrichtung des durch den Rat der Stadt Beck-
um im Jahr 2010 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes und die angestrebte CO2-
Einsparung für das Stadtgebiet. 

Herr Bzdok berichtete anschließend über die Erarbeitung des Masterplans Erneuerbare 
Energien, welcher am 5. November 2013 durch den Rat der Stadt Beckum beschlossen 
wurde. Inhaltlich betrachtet der Masterplan den gesamten Außenbereich des Stadtge-
biets und trifft Aussagen zur Windenergie, Freiflächen-Photovoltaik und Biogasnutzung. 
Für den Bereich Windenergie stellt er als gesamträumliches Planungskonzept die Grund-
lage für die 13. Änderung des Flächennutzugsplans dar. 

Herr Wilbrand erläuterte darauf die grundlegenden Fragestellungen der angestrebten 
Flächennutzungsplanänderung und stellte den Anwesenden den Verfahrensablauf aus-
führlich dar. 

Herr Kasper vom Büro Kortemeier & Brokmann stellte anschließend die Vorgehensweise 
der Potenzialflächenermittlung für die Windenergie und die im Rahmen des Masterplans 
ermittelten Ergebnisse ausführlich vor. Die Powerpoint-Präsentation mit den wesentli-
chen Inhalten ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt. 
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Nach dieser ausführlichen Erläuterung der Planungsabsichten wurde die Gelegenheit 
gegeben Fragen zum Verständnis der Vorträge zu stellen oder aber Anregungen vorzu-
tragen. 

Es wurde angefragt, wie viele Häuser mindestens zu einer Außenbereichssatzung gehö-
ren müssen. 

Die Vertreter der Verwaltung erklärten hierzu, dass es hierzu keine festen Regelungen 
gäbe und die Eignung einer Fläche als Außenbereichssatzung von verschiedenen Fakto-
ren abhänge. Derzeit gäbe es in Beckum zwei rechtverbindliche Außenbereichssatzun-
gen; beide die in Vellern am Hellweg, nördlich der Autobahn gelegen. 

Es wurde von Seiten anwesender Bürger darauf hingewiesen, dass die im Außenberei-
chen vorhanden Wohnhäuser möglicherweise einen Wertverlust erleiden, wenn in der 
Nähe Windräder errichtet werden. Darüber hinaus wurde angefragt, warum Wohnge-
bäude im Außenbereich bzgl. der Lärmproblematik einen geringeren Schutzanspruch 
besitzen, als innerhalb eines Wohngebietes. 

Herr Wilbrand erläuterte, dass das Außenbereichswohnen per Gesetz keine privilegierte 
Nutzung im Außenbereich sei, und von daher andere Richtwerte gelten als für ein all-
gemeines oder reines Wohngebiet. 

Es wurde vorgebracht, dass es schon genug Windräder in Beckum gäbe und weitere 
Belastungen aufgrund der Siedlungsdichte nicht zumutbar seien. Darüber hinaus wurde 
bemängelt dass die optisch bedrängende Wirkung nicht ausreichend untersucht worden 
sei. 

Herr Kasper erläuterte hierzu, dass im Rahmen der Potenzialflächenermittlung ein Ab-
stand 250 m zum Außenbereichswohnen berücksichtigt worden sei. Dieser Wert orien-
tiere sich an den bereits vorhandenen Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 
max. 100 m. Somit sei eine erste Berücksichtigung dieses Aspektes getroffen worden, da 
üblicherweise von einem 2- bis 3-fachen Wert der Gesamtanlagenhöhe ausgegangen 
werde. Die konkrete Betrachtung der Beeinträchtigung erfolgt jedoch erst auf der Ebene 
der Genehmigungsplanung für die einzelne Anlage und nicht schon im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanung. 

Es wurde angefragt, ob die Ausschlussgründe für den Süden Beckums nicht auch für das 
Umfeld von Vellern geltend gemacht werden könnte. 

Herr Herbst erläuterte, dass für den Beckumer Süden eine Vielzahl von Kriterien für den 
Ausschluss als Potenzialflächen geführt hätten; dies träfe auf den Bereich Vellern nicht in 
diesem Maße zu. 

Hierzu wurde durch einen Bürger darauf hingewiesen, dass die Beckumer Bürger und 
Bürgerinnen nicht unterschiedlich belastet werden sollten.  

Es wurde angefragt, ob eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden stattgefunden 
habe. Dies wurde von der Verwaltung bejaht. 

Es wurde angefragt, warum bei der Potenzialanalyse eine Mindestanlagenzahl zu Grun-
de gelegt wurde. 

Herr Kasper erläutert, dass bei der Planung von Konzentrationszonen die Konzentrati-
onswirkung ab drei Anlagen gegeben sei und daher auch dieses Kriterium eingeflossen 
ist. 
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Es wurde angefragt, warum die Stadt Beckum gegen die Anlagen in Lippetal sei, jedoch 
selbst Flächen ausweisen will. 

Herr Herbst erläuterte, dass die Lage der in Lippetal geplanten Windkraftanlagen auf-
grund verschiedener Kriterien ungeeignet sei und dies auch im Rahmen der Untersu-
chungen zum Masterplan Erneuerbare Energien bestätigt wurde. Dennoch seien die 

 
Durch die Festlegung von Konzentrationszonen lässt sich dies dann für das Gemeinde-
gebiet steuern; ohne diese wären grundsätzlich überall Anträge auf Anlagen möglich. 

Es wurde allgemein darauf hingewiesen, die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Windrä-
dern zu überdenken. Diese würden nicht nur Strom produzieren, sondern auch Ressour-
cen für die Herstellung, Errichtung und anschließende Beseitigung verbrauchen.  

Es wurde angefragt, warum Waldflächen in Beckum allgemein für die Nutzung der 
Windenergie ausgeschlossen wurden. 

Herr Kasper erläuterte hierzu, dass es grundsätzlich möglich sei, auch Waldflächen in die 
Betrachtung mit einzubeziehen. Jedoch ist das Stadtgebiet von Beckum als eher wald-
arm einzustufen und die wenigen Waldflächen daher schützenswert und von Windener-
gieanlagen freizuhalten. Auch sind die Waldflächen zu großen Teilen mit Natur- oder 
Landschaftsschutz belegt, so dass diese nicht als Potenzialflächen eingestuft wurden. Die 
Inanspruchnahme von Wald ist eher in anderen waldreichen Regionen von Bedeutung, 
da dort sonst nicht genügend substanzieller Raum geschaffen werden könne. 

Es wurde angeregt, die Höhenbegrenzung auf 100 m nicht aufzuheben und auch künftig 
beizubehalten. 

Die Verwaltung erläuterte hierzu, dass eine Höhenbeschränkung zum aktuellen Stand 
rechtlich nicht mehr haltbar sei und zudem niedrigere Windenergieanlagen nicht so effi-
zient betrieben werden können wie höheren Anlagen. 

Es wurde weiter angefragt, ob es schon konkrete Anlagenplanungen von möglichen Be-
treibern gäbe. 

Herr Heuckmann erklärte, dass es erste Überlegungen gibt und die Betreiber das Vorha-
ben offen kommunizieren wollen. Er wolle auch die geäußerten Sorgen und Bedenken 
an die möglichen Betreiber weitergeben. 

Aus den Reihen der der Anwesenden wurde angefragt, ob die zweiwöchige Frist zur Ab-
gabe einer Stellungnahme bindend sei.  

Herr Herbst erläuterte hierzu, dass im Rahmen des aktuell durchgeführten frühzeitigen 
Beteiligungsprozess auch verspätete Anregungen aufgenommen werden und bat darum 
diese schriftlich vorzubringen.  
In dem später folgenden Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung ist durch Gesetz 
dann eine Frist von einem Monat vorgesehen. 

Im Weiteren wurde intensiv das Thema Infraschall diskutiert. Hierzu wurde aus den Rei-
hen der anwesenden Bürger und Bürgerinnen angemahnt, dass diese Problematik bis-
lang keine Berücksichtigung gefunden habe. 

Herr Herbst erklärte hierzu, dass dieser Hinweis aufgenommen werde.  

Zusätzlich erläuterte er nochmals, dass die Darstellung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan noch keine Genehmigung für die Errich-
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tung und den Betrieb einer Anlage bedeute. Vielmehr werden dabei nur die möglichen 
Standorte auf dem Stadtgebiet eingeschränkt. 

Die tatsächliche Genehmigung eines Windrades ist von einer Vielzahl anderer Aspekte 
wie abhängig, welche erst im späteren Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissi-
onsschutzgesetzt geprüft werden. Dies kann auch zu einer Nichtgenehmigung führen. 
Die Zuständigkeit hierfür liegt beim Kreis Warendorf als Genehmigungsbehörde. 

Es wurde angefragt warum im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung kein Fleder-
mausgutachten erstellt worden ist. 

Herr Kasper erläuterte, dass dies für ein gesamtes Stadtgebiet einen immensen Aufwand 
bedeute, welcher in keiner Relation zum Nutzen stünde. Beim heutigen Stand der Tech-
nik sei es möglich die Windenergieanlagen mit Abschaltzeiten für die zeitlich begrenz-
ten Flugzeiten zu programmieren. Auch dies werde im Rahmen der konkreten Anlagen-
genehmigung zu prüfen sein. Für den Flächennutzungsplan bedeutet dies jedoch keinen 
grundsätzlichen Ausschluss einer Fläche, da entsprechende Lösungsmöglichkeiten exis-
tieren. 

Nach Abschluss der Diskussion erläuterte Herr Herbst nochmals die nächsten Verfah-
rensschritte und wies darauf hin, dass man aufgrund des großen öffentlichen Interesses 
ggf. auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung  wenn auch unüblich  eine weitere 
Bürgerversammlung durchführen könnte. 

Hierzu wurde angefragt, wie der Termin der öffentlichen Auslegung zu erfahren sei. 

Herr Herbst erklärte, dass der formale Weg die amtliche Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Beckum sei. Zudem würden die Informationen rechtzeitig auf der Internetseite 
der Stadt Beckum zu finden sein. Zusätzlich wolle man auch die örtliche Presse informie-
ren, damit diese darüber berichten kann. 

Zum Abschluss dankte Herr Herbst den Anwesenden für die rege Diskussion und wies 
darauf hin, dass die Planentwürfe noch bis zum 6. Dezember 2013 beim Fachdienst 
Stadtplanung und Wirtschaftsförderung eingesehen und erörtert werden können. 

 

Im Auftrag 

gez. 

Bzdok 

 

 

Anlage 

Powerpoint-Präsentation zur Bürgerversammlung am 21.11.2013 
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